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1. Änderung der Benutzungsordnung für städtische Einrichtungen
Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 10.09.2025 Finanzausschuss der Stadt Malchin
Öffentlich 16.09.2025 Schul- und Sozialausschuss der Stadt Malchin
Nichtöffentlich 23.09.2025 Hauptausschuss der Stadt Malchin
Öffentlich 15.10.2025 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Der beigefügten 1. Änderungsatzung zur Benutzungsordnung für städtische Einrichtungen 
wird zugestimmt.

Sach- und Rechtslage:
Um die umgebaute und sanierte Lindenhalle nutzen zu können, bedarf es einer 
entsprechenden Benutzungsordnung, die den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der 
Lindenhalle durch Dritte vorgibt. Diese soll durch die Stadtvertretung beschlossen werden.

Um diese Benutzungsordnung beschließen zu können, ist es erforderlich die bisherigen 
Regelungen bzgl. der Lindenhalle außer Kraft zu setzen.
Daher muss die o.g. Benutzungsordnung für städtische Einrichtungen vom 17.03.2005 
angepasst werden. 
Sie soll jedoch zeitnah auch umfassend überarbeitet werden.   

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
1.Änderungssatzung zur Benutzungsordnung für städtische Einrichtungen
 Benutzungsordnung für städtische Einrichtungen



1. Änderungssatzung  

zur Benutzungsordnung für städtische Einrichtungen 

 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.05.2024 (GVOBl. S. 351) wird nach 

Beschluss der Stadtvertretung vom 15.10.2025 nachfolgende 1. Änderungssatzung zur 

Benutzungsordnung für städtische Einrichtungen beschlossen: 

 

Artikel 1 

Der § 1 Abs. 1 ändert sich wie Folgt: 
 
Der Veranstaltungsraum im Sportlerheim und das Bürgerhaus in Gorschendorf stehen 
Vereinen, Parteien, Institutionen, Betrieben und anderen Personengruppen für 
Veranstaltungen folgender Art zur Verfügung: 
 
a) gemeinnützige, kulturelle und soziale Veranstaltungen 
B) Versammlungen, Schulungen 
c) Ausstellungen  
d) gesellige Veranstaltungen und Familienfeiern. 
 
Der § 1 Abs. 2a ändert sich wie Folgt: 

 
Die Sportstätten (Sporthalle Am Zachow, Sporthalle Grundschule, Kunstrasenplatz, Stadion) 
dienen in erster Linie schulischen Zwecken. 
 
Der § 2 Abs.1 ändert sich wie Folgt: 
 
Die Benutzung der im § 1 genannten städtischen Einrichtungen ist bei der Stadt Malchin, 
Amt für Bau und Liegenschaften, zu beantragen. Über den Antrag entscheidet der 
Bürgermeister. Er kann die Entscheidungsbefugnis delegieren. 
 
Der § 4 Abs.2 ändert sich wie Folgt: 
 
Das Benutzungsverhältnis kann durch den Benutzer jederzeit schriftlich gekündigt werden. 
Sind der Stadt Malchin zum Zeitpunkt der Kündigung Aufwendungen entstanden, so sind 
diese zu erstatten. Der Ersatzanspruch besteht höchstens bis zur Höhe des vollen 
Benutzungsentgelts. 
 
Der § 7 Abs.1 wird gestrichen. 
Alle nachfolgenden Absätze rücken entsprechend auf. 
 
Der § 7 Abs. 5 ändert sich wie Folgt: 
 
Ein Abweichen von den Benutzungszeiten bedarf der gesonderten Genehmigung durch die 
Stadt Malchin, Amt für Bau und Liegenschaften. 



 
Der § 14 ändert sich wie Folgt: 
 
Jede ausfallende Veranstaltung ist der Stadt Malchin, Amt für Bau und Liegenschaften, 
unverzüglich mitzuteilen. Ebenso ist jede beabsichtigte Änderung der Benutzungszeiten und 
die Änderung der Anschrift des Veranstalters der Stadt Malchin, Amt für Bau und 
Liegenschaften, mitzuteilen. Die Änderung der Benutzungszeit bedarf der Zustimmung der 
Stadt Malchin, Amt für Bau und Liegenschaften. 
 
 Der § 15 Abs. 5 ändert sich wie Folgt: 
 
Dekorationen (Vorhänge, Kulissen usw.) der Veranstalter müssen schwer entflammbar nach 
DN 4102 sein. Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. Das Hantieren mit offenem 
Feuer ist untersagt. Es besteht Rauchverbot in allen städtischen Räumlichkeiten. 
 
Der § 15 Abs.6 wird gestrichen. 
 

Artikel 2 

Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Malchin, den __________2025 

 

 

_____________________ 

Axel Müller 

Bürgermeister  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hinweis: 

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M-V enthalten oder 
aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. 

Daraus resultiert, dass ein Verstoß nur innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung 
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden kann. 

Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann 
abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden. 

Malchin, den ___________ 

 

 

__________________ 

Axel Müller 

Bürgermeister        
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